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Verordnung über das  
Haushaltswesen der Gemeinden im Land  

Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung  
NRW - GemHVO NRW) 

Vom 16. November 2004 (Fn 1) 
 
 

(Artikel 15 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im 
Land Nordrhein-Westfalen  

(Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. 
S. 644)) 

Aufgrund des § 133 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) (Fn 
2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644.), wird im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium und mit Zustimmung des Ausschusses für 
Kommunalpolitik des Landtags verordnet: 

Erster Abschnitt 
Haushaltsplan 

§ 1 
Haushaltsplan 

(1) Der Haushaltsplan besteht aus 

1. dem Ergebnisplan,  

2. dem Finanzplan, 

3. den Teilplänen, 

4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss. 

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen 

1. der Vorbericht, 

2. der Stellenplan, 

3. die Bilanz des Vorvorjahres, 

4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, 

5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, 

6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Be-
ginn des Haushaltsjahres, 

7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn eine Festsetzung 
nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung erfolgt, 

8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für 
die Sonderrechnungen geführt werden, 

9. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 
der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Un-
ternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ge-
meinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist,  
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10. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsan-
gaben.  

(3) Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Auf-
wendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des 
Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Pla-
nungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. 

§ 2 
Ergebnisplan 

(1) Im Ergebnisplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen  

die ordentlichen Erträge 

1. Steuern und ähnliche Abgaben, 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 

3. sonstige Transfererträge, 

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 

5. privatrechtliche Leistungsentgelte, 

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 

7. sonstige ordentliche Erträge, 

8. aktivierte Eigenleistungen, 

9. Bestandsveränderungen, 

die ordentlichen Aufwendungen 

10. Personalaufwendungen, 

11. Versorgungsaufwendungen, 

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 

13. bilanzielle Abschreibungen, 

14. Transferaufwendungen, 

15. sonstige ordentliche Aufwendungen, 

außerdem 

16. Finanzerträge, 

17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

und 

18. außerordentliche Erträge, 

19. außerordentliche Aufwendungen. 

(2) Im Ergebnisplan sind für jedes Haushaltsjahr 

1. der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordent-
lichen Aufwendungen als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, 
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2. der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwen-
dungen als Finanzergebnis, 

3. die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Fi-
nanzergebnis als ordentliches Jahresergebnis, 

4. der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Auf-
wendungen als außerordentliches Ergebnis, 

5. die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis als Jah-
resergebnis 

auszuweisen. 

(3) Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans 
ist auf der Grundlage des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplan 
vorzunehmen. 

§ 3 
Finanzplan 

(1) Im Finanzplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen 

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

1. Steuern und ähnliche Abgaben, 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 

3. sonstige Transfereinzahlungen, 

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 

5. privatrechtliche Leistungsentgelte, 

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 

7. sonstige Einzahlungen, 

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

9. Personalauszahlungen, 

10. Versorgungsauszahlungen, 

11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, 

12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen, 

13. Transferauszahlungen, 

14. sonstige Auszahlungen, 

aus Investitionstätigkeit 

die Einzahlungen 

15. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, 

16. aus der Veräußerung von Sachanlagen, 
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17. aus der Veräußerung von Finanzanlagen, 

18. von Beiträgen u.ä. Entgelten und 

19. sonstige Investitionseinzahlungen, 

die Auszahlungen 

20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 

21. für Baumaßnahmen, 

22. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, 

23. für den Erwerb von Finanzanlagen, 

24. von aktivierbaren Zuwendungen und  

25. sonstige Investitionsauszahlungen, 

aus Finanzierungstätigkeit 

26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, 

27. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen. 

(2) Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die 
geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel 
durch 

1. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 

2. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 

3. die Summe der Salden nach den Nummern 1 und 2 als Finanzmittelüberschuss 
oder Finanzmittelfehlbetrag,  

4. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, 

5. die Summe aus Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag und aus 
dem Saldo nach Nummer 4,  

6. die Summe nach Nummer 5 und dem Bestand am Anfang des Haushaltsjahres 
als Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 

auszuweisen.  

(3) Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanz-
plans ist auf der Grundlage des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontie-
rungsplan vorzunehmen. 

§ 4 
Teilpläne 

(1) Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und 
einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsberei-
chen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produkt-
rahmens aufgestellt. 

(2) Die Aufstellung der Teilpläne ist nach folgenden Maßgaben vorzunehmen: 

1. Werden Teilpläne nach Produktbereichen aufgestellt, sollen dazu die Ziele und 
soweit möglich die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, die Produktgrup-
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pen und die wesentlichen Produkte beschrieben werden.  

2. Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen 
dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben 
werden. Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche nach Nummer 1 voranzustel-
len, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und 
deren Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für In-
vestitionen ausweisen müssen. 

3. Werden Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt, sollen 
dazu die Aufgaben und die dafür gebildeten Produkte sowie die Ziele und die 
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Diesen Teilplä-
nen sind in einer Übersicht die Produktbereiche voranzustellen, deren Teilergeb-
nispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren Teilfinanzplä-
ne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen auswei-
sen müssen. 

(3) Die Teilergebnispläne sind entsprechend § 2 aufzustellen. Für jeden Teilergebnisplan 
ist ein Jahresergebnis entsprechend § 2 Abs. 2 darzustellen. Soweit Erträge und Aufwen-
dungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Haushaltsbewirtschaftung erfasst 
werden, sind diese zusätzlich abzubilden. 

(4) Im Teilfinanzplan sind als einzelne Positionen die Einzahlungen und die Auszahlungen 
für Investitionen entsprechend § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 25 sowie die Summe der Einzah-
lungen, die Summe der Auszahlungen und der Saldo daraus auszuweisen. Als Einzelmaß-
nahmen sind jeweils Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen aus-
zuweisen. Dazu sind zusätzlich zu den maßnahmebezogenen Beträgen nach Satz 1 die 
Investitionssumme und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflich-
tungsermächtigungen für die Folgejahre anzugeben.  

(5) Die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelungen sind 
in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen. 

(6) Eine Position im Teilergebnisplan oder im Teilfinanzplan, die keinen Betrag ausweist, 
kann entfallen, es sei denn, im Vorjahr oder im Vorvorjahr wurde unter dieser Position 
ein Betrag ausgewiesen oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung soll unter 
dieser Position ein Betrag ausgewiesen werden. 

§ 5 
Haushaltssicherungskonzept 

Im Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 der Gemeindeordnung sind die Ausgangslage, 
die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu 
beschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung 
des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen, wie nach Umsetzung der darin 
enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft 
dauerhaft ausgeglichen sein wird. 

§ 6 
Mittelfristige  

Ergebnis- und Finanzplanung 

(1) Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist in den Haushaltsplan einzubezie-
hen.  

(2) Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen die 
vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. 

§ 7 
Vorbericht 

(1) Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die 
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Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan ent-
haltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. 

(2) Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 
drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. 

§ 8 
Stellenplan 

(1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und 
Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiterinnen 
und Arbeiter auszuweisen. Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrichtungen von 
Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzufüh-
ren. 

(2) Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppe die Ge-
samtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stel-
len anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sowie geplante 
zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. 

(3) Dem Stellenplan ist  

1. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf 
die Produktbereiche, soweit diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplänen 
beigefügt sind, 

2. eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten zur 
Anstellung, der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräf-
te beizufügen. 

§ 9 
Haushaltsplan für zwei Jahre 

(1) Werden in der Haushaltssatzung Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre ausgespro-
chen, sind im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzah-
lungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushalts-
jahre getrennt aufzuführen.  

(2) Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im ersten Haus-
haltsjahr ist dem Rat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen.  

(3) Anlagen nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9, die nach der Beschlussfassung über einen 
Haushaltsplan nach Absatz 1 erstellt worden sind, müssen der Fortschreibung nach Ab-
satz 2 beigefügt werden.  

§ 10 
Nachtragshaushaltsplan 

(1) Der Nachtragshaushaltsplan muss die Änderungen der Erträge und Aufwendungen 
und der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar 
sind und oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen liegen sowie die damit in Zu-
sammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten. Bereits über- 
oder außerplanmäßig entstandene Aufwendungen oder über- oder außerplanmäßig ge-
leistete Auszahlungen müssen nicht veranschlagt werden. Satz 2 gilt für über- und au-
ßerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen, bei denen die Zahlungen noch nicht 
erfolgt sind, entsprechend. 

(2) Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge oder Mehreinzahlungen veranschlagt 
oder Kürzungen von Aufwendungen oder Auszahlungen vorgenommen, die zur Deckung 
über- und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen dienen, so sind diese 
Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Absatz 1 Satz 2 mit in den Nach-
tragshaushaltsplan aufzunehmen. Beträge unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgren-
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zen für Investitionen können unberücksichtigt bleiben. 

(3) Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, so sind de-
ren Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung anzugeben; die Übersicht nach § 1 
Abs. 2 Nr. 4 ist zu ergänzen. 

Zweiter Abschnitt 
Planungsgrundsätze und Ziele 

§ 11 
Allgemeine Planungsgrundsätze 

(1) Im Haushalt sind das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der geplante Res-
sourcenverbrauch in voller Höhe und getrennt voneinander durch Erträge und Aufwen-
dungen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Einzah-
lungen und Auszahlungen abzubilden, soweit in dieser Verordnung nichts anderes be-
stimmt ist.  

(2) Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr 
zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Soweit sie nicht errechenbar 
sind, sind sie sorgfältig zu schätzen. 

(3) Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder 
zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Absatz 2 Satz 2 findet Anwendung. 

§ 12 
Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung 

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksich-
tigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcen-
verbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele 
und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Er-
folgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.  

§ 13 
Verpflichtungsermächtigungen 

(1) Die Verpflichtungsermächtigungen, die in der Regel zu Lasten der dem Haushaltsjahr 
folgenden drei Jahre oder in besonderen Fällen bis zum Abschluss einer Maßnahme ver-
anschlagt werden, sind im Teilfinanzplan bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ge-
sondert auszuweisen, soweit nicht die Positionen der mittelfristigen Finanzplanung zu 
Verpflichtungsermächtigungen erklärt werden. Für Investitionen unterhalb der vom Rat 
festgelegten Wertgrenzen können sie zusammengefasst ausgewiesen werden. 

(2) Es kann erklärt werden, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere 
Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können. Der in der Haushalts-
satzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht über-
schritten werden. 

§ 14 
Investitionen 

(1) Bevor Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen beschlossen und 
im Haushaltsplan ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden 
Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 und der Folgekosten, 
die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. 

(2) Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, 
wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der 
Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstel-
lungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind 
und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtli-
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chen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die 
Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen.  

(3) Vor Beginn einer Investition unterhalb der festgelegten Wertgrenzen muss mindes-
tens eine Kostenberechnung vorliegen.  

§ 15 
Verfügungsmittel 

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sind im Haushaltsplan 
gesondert anzugeben. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit 
anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.  

§ 16 
Fremde Finanzmittel 

(1) Im Finanzplan werden nicht veranschlagt 

1. durchlaufende Finanzmittel, 

2. Finanzmittel, die die Gemeinde auf Grund rechtlicher Vorschriften unmittelbar 
in den Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen hat (ein-
schließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Finanzmittel), 

3. Finanzmittel, die in der Zahlungsabwicklung mit dem endgültigen Kostenträger 
oder mit einer anderen Institution, die unmittelbar mit dem endgültigen Kosten-
träger abrechnet, anstelle der Gemeinde vereinnahmt oder ausgezahlt werden. 

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann anordnen, dass Zahlungen nach 
Absatz 1 angenommen oder geleistet werden dürfen, wenn dies im Interesse der Ge-
meinde liegt und gewährleistet ist, dass diese Zahlungen in die Prüfung der Zahlungsab-
wicklung einbezogen werden. 

§ 17 
Interne Leistungsbeziehungen 

Werden in den Teilplänen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs interne 
Leistungsbeziehungen erfasst, sind diese dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans und 
der Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und müssen sich im Ergebnisplan und in der Er-
gebnisrechnung insgesamt ausgleichen. 

§ 18 
Kosten- und Leistungsrechnung 

(1) Nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde soll eine Kosten- und Leistungsrech-
nung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirt-
schaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden. 

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt die Grundsätze über Art und Um-
fang der Kosten- und Leistungsrechnung und legt sie dem Rat zur Kenntnis vor. 

§ 19 
Weitere Vorschriften  

für die Haushaltsplanung 

(1) Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde 
zurückzuzahlen hat, sind bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge 
der Vorjahre beziehen. 

(2) Die Veranschlagung von Personalaufwendungen in den Teilplänen richtet sich nach 
den im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen. Dabei können die Personalauf-
wendungen für Personen, die nicht im Stellenplan geführt werden, zentral veranschlagt 
werden.  
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(3) Die Versorgungs- und die Beihilfeaufwendungen können auf die Teilpläne nach der 
Höhe der dort ausgewiesenen Personalaufwendungen aufgeteilt oder zentral veranschlagt 
werden. 

Dritter Abschnitt 
Besondere Vorschriften  

für die Haushaltswirtschaft 

§ 20 
Grundsatz der Gesamtdeckung 

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen 

1. die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, 

2. die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der 
Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit, 

3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlun-
gen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi-
ten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit. 

§ 21 
Bildung von Budgets 

(1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Bud-
gets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der 
Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für 
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.  

(2) Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwen-
dungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen ver-
mindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitio-
nen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige 
Aufwendungen oder Auszahlungen. 

(3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 führen. 

§ 22 
Ermächtigungsübertragung 

(1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben 
bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen 
sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. 

(2) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letz-
ten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längs-
tens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegens-
tand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Inves-
titionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum 
Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. 

(3) Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebun-
den, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur 
Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur 
Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. 

(4) Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen 
mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres 
vorzulegen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Er-
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gebnisrechnung (§ 38 Abs. 2) und der Finanzrechnung (§ 39) gesondert anzugeben. 

§ 23 
Bewirtschaftung und Überwachung 

(1) Die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen dürfen erst dann in Anspruch ge-
nommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Die Inanspruchnahme ist zu 
überwachen. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Bei Ermächtigungen für 
Investitionen muss die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel gesichert sein. Dabei 
darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt wer-
den.  

(2) Die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrvermerke oder andere besondere Be-
stimmungen sind, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans feststehen, 
im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.  

(3) Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass Ansprüche der Gemeinde voll-
ständig erfasst, rechtzeitig geltend gemacht und eingezogen und Verpflichtungen der 
Gemeinde erst bei Fälligkeit erfüllt werden.  

(4) Die Gemeinde kann davon absehen, Ansprüche in geringer Höhe geltend zu machen, 
es sei denn, dass die Einziehung aus wirtschaftlichen oder anderen grundsätzlichen Er-
wägungen geboten ist. Mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts kann im Falle 
der Gegenseitigkeit etwas anderes vereinbart werden. 

§ 24 
Haushaltswirtschaftliche Sperre,  

Unterrichtungspflicht 

(1) Wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidi-
tät es erfordert, kann die Kämmerin oder der Kämmerer, wenn eine solche oder ein sol-
cher nicht bestellt ist, die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Inanspruchnahme 
der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen 
sperren. § 81 Abs. 4 der Gemeindeordnung bleibt unberührt.  

(2) Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn nach Absatz 1 Satz 1 eine haushalts-
wirtschaftliche Sperre ausgesprochen worden ist oder wenn sich abzeichnet, dass der 
Haushaltsausgleich gefährdet ist oder dass sich die Investitionsauszahlungen einer Ein-
zelmaßnahme nach § 4 Abs. 4 nicht nur geringfügig erhöhen. 

§ 25 
Vergabe von Aufträgen 

(1) Der Vergabe von Aufträgen muss eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern 
nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine beschränkte Ausschreibung 
oder eine freihändige Vergabe rechtfertigen. 

(2) Bei der Vergabe von Aufträgen in einer finanziellen Größenordnung unterhalb der 
durch die Europäische Union festgelegten Schwellenwerte sind die Vergabebestimmungen 
anzuwenden, die das Innenministerium bekannt gibt. 

§ 26 
Stundung, Niederschlagung und Erlass 

(1) Ansprüche dürfen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung bei 
Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch 
durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Gestundete Beträge sind in der Regel an-
gemessen zu verzinsen. 

(2) Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Einziehung kei-
nen Erfolg haben wird, oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe 
des Anspruchs stehen. 
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(3) Ansprüche dürfen ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach 
Lage des einzelnen Falles für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. Das 
Gleiche gilt für die Rückzahlung oder Anrechnung von geleisteten Beträgen.  

Vierter Abschnitt 
Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung 

§ 27 
Buchführung 

(1) Alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage sind nach dem System 
der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung in den Büchern klar ersichtlich und nachprüfbar aufzuzeichnen. Die Bücher müs-
sen Auswertungen nach der Haushaltsgliederung, nach der sachlichen Ordnung sowie in 
zeitlicher Ordnung zulassen.  

(2) Die Eintragungen in die Bücher müssen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet 
vorgenommen werden, so dass die Geschäftsvorfälle in ihrer Entstehung und Abwicklung 
nachvollziehbar sind. Eine Eintragung oder eine Aufzeichnung in den Büchern darf nicht 
in einer Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar 
ist. Auch solche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit 
es ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später gemacht worden sind. 

(3) Den Buchungen sind Belege, durch die der Nachweis der richtigen und vollständigen 
Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu erbringen ist, zu Grunde zu legen (be-
gründende Unterlagen). Die Buchungsbelege müssen Hinweise enthalten, die eine Ver-
bindung zu den Eintragungen in den Büchern herstellen. 

(4) Aus den Buchungen der zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle sind die Zahlungen für 
den Ausweis in der Finanzrechnung durch eine von der Gemeinde bestimmte Buchungs-
methode zu ermitteln. Die Ermittlung darf nicht durch eine indirekte Rückrechnung aus 
dem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnis erfolgen.  

(5) Bei der Buchführung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) 
muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssys-
teme sichergestellt werden, dass 

1. fachlich geprüfte Programme und freigegebene Verfahren eingesetzt werden, 

2. die Daten vollständig und richtig erfasst, eingegeben, verarbeitet und ausgege-
ben werden, 

3. nachvollziehbar dokumentiert ist, wer, wann, welche Daten eingegeben oder 
verändert hat, 

4. in das automatisierte Verfahren nicht unbefugt eingegriffen werden kann, 

5. die gespeicherten Daten nicht verloren gehen und nicht unbefugt verändert 
werden können, 

6. die gespeicherten Daten bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen jederzeit in 
angemessener Frist lesbar und maschinell auswertbar sind,  

7. Berichtigungen der Bücher protokolliert und die Protokolle wie Belege aufbe-
wahrt werden, 

8. elektronische Signaturen mindestens während der Dauer der Aufbewahrungs-
fristen nachprüfbar sind, 

9. die Unterlagen, die für den Nachweis der richtigen und vollständigen Ermittlung 
der Ansprüche oder Zahlungsverpflichtungen sowie für die ordnungsgemäße Ab-
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wicklung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs erforderlich sind, einschließ-
lich eines Verzeichnisses über den Aufbau der Datensätze und die Dokumentation 
der eingesetzten Programme und Verfahren bis zum Ablauf der Aufbewahrungs-
frist verfügbar bleiben; § 58 bleibt unberührt, 

10. die Verwaltung von Informationssystemen und automatisierten Verfahren von 
der fachlichen Sachbearbeitung und der Erledigung von Aufgaben der Finanzbuch-
haltung verantwortlich abgegrenzt wird. 

(6) Für durchlaufende Finanzmittel sowie andere haushaltsfremde Vorgänge sind geson-
derte Nachweise zu führen.  

(7) Der Buchführung ist der vom Innenministerium bekannt gegebene Kontenrahmen zu 
Grunde zu legen. Der Kontenrahmen kann bei Bedarf ergänzt werden. Die eingerichteten 
Konten sind in einem Verzeichnis (Kontenplan) aufzuführen.  

§ 28 
Inventur, Inventar 

(1) In der Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sind die im wirtschaftlichen 
Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungs-
posten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzu-
nehmen. Dabei ist der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden an-
zugeben (Inventar). Die Vermögensgegenstände sind mindestens alle drei Jahre durch 
eine körperliche Inventur aufzunehmen.  

(2) Forderungen und Verbindlichkeiten sind gesondert zu erfassen. 

(3) Das Verfahren und die Ergebnisse der Inventur sind so zu dokumentieren, dass diese 
für sachverständige Dritte nachvollziehbar sind. 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt das Nähere über die Durchführung 
der Inventur. Die örtlichen Vorschriften müssen mindestens Bestimmungen in Ausfüh-
rung der Absätze 1 bis 3 und der §§ 29 und 58 enthalten. § 31 Absatz 1 Satz 2 findet 
entsprechende Anwendung. 

§ 29 
Inventurvereinfachungsverfahren 

(1) Ein Inventar kann anhand vorhandener Verzeichnisse über Bestand, Art, Menge und 
Wert an Vermögensgegenständen aufgestellt werden (Buch- und Beleginventur), wenn 
gesichert ist, dass dadurch die tatsächlichen Verhältnisse zutreffend darstellt werden. § 
28 Abs. 1 Satz 3 findet Anwendung. 

(2) Bei der Aufstellung des Inventars darf der Bestand an Vermögensgegenständen nach 
Art, Menge und Wert auch mit Hilfe mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von 
Stichproben oder durch andere geeignete Verfahren ermittelt werden. Der Aussagewert 
dieser Ermittlung muss der tatsächlichen Bestandsaufnahme gleichkommen und das Ver-
fahren den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. 

(3) Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren An-
schaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 60 Euro 
ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, kann verzichtet werden.  

(4) Sofern Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren sowie unfertige 
und fertige Erzeugnisse für den eigenen Verbrauch bereits aus Lagern abgegeben worden 
sind, gelten sie als verbraucht.  

§ 30 
Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung 

(1) Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen, die Leistung von 
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Auszahlungen und die Verwaltung der Finanzmittel. Jeder Zahlungsvorgang ist zu erfas-
sen und zu dokumentieren, dabei sind die durchlaufenden und die fremden Finanzmittel 
nach § 16 Abs. 1 gesondert zu erfassen. Der Zahlungsabwicklung obliegt außerdem das 
Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung.  

(2) Jeder Zahlungsanspruch und jede Zahlungsverpflichtung sind auf ihren Grund und 
ihre Höhe zu prüfen und festzustellen (sachliche und rechnerische Feststellung). Die Bür-
germeisterin oder der Bürgermeister regelt die Befugnis für die sachliche und rechneri-
sche Feststellung. 

(3) Zahlungsabwicklung und Buchführung dürfen nicht von demselben Beschäftigten 
wahrgenommen werden. Beschäftigten, denen die Buchführung oder die Abwicklung von 
Zahlungen obliegt, darf die Befugnis zur sachlichen und rechnerischen Feststellung nur 
übertragen werden, wenn und soweit der Sachverhalt nur von ihnen beurteilt werden 
kann. Zahlungsaufträge sind von zwei Beschäftigten freizugeben. 

(4) Die Finanzmittelkonten sind am Schluss des Buchungstages oder vor Beginn des fol-
genden Buchungstages mit den Bankkonten abzugleichen. Am Ende des Haushaltsjahres 
sind sie für die Aufstellung des Jahresabschlusses abzuschließen und der Bestand an Fi-
nanzmitteln ist festzustellen. 

(5) Die Zahlungsabwicklung ist mindestens einmal jährlich unvermutet zu prüfen. Über-
wacht die örtliche Rechnungsprüfung dauernd die Zahlungsabwicklung, kann von der 
unvermuteten Prüfung abgesehen werden.  

(6) Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung 
unter Einbeziehung der im Finanzplan ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen 
sicherzustellen.  

§ 31 
Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 

(1) Um die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung unter be-
sonderer Berücksichtigung des Umgangs mit Zahlungsmitteln sowie die Verwahrung und 
Verwaltung von Wertgegenständen sicherzustellen, sind von der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister nähere Vorschriften unter Berücksichtigung der örtlichen Gegeben-
heiten zu erlassen. Die Vorschriften können ein Weisungsrecht oder einen Zustimmungs-
vorbehalt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters vorsehen, müssen inhaltlich hin-
reichend bestimmt sein und bedürfen der Schriftform. Sie sind dem Rat zur Kenntnis zu 
geben. 

(2) Die örtlichen Vorschriften nach Absatz 1 müssen mindestens Bestimmungen in Aus-
führung des § 23 Abs. 4 und der §§ 27, 30 und 58 sowie über 

1. die Aufbau- und Ablauforganisation der Finanzbuchhaltung (Geschäftsablauf) 
mit Festlegungen über  

1.1 sachbezogene Verantwortlichkeiten, 

1.2 schriftliche Unterschriftsbefugnisse oder elektronische Signaturen mit 
Angabe von Form und Umfang, 

1.3 zentrale oder dezentrale Erledigung der Zahlungsabwicklung mit Fest-
legung eines Verantwortlichen für die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, 

1.4 Buchungsverfahren mit und ohne Zahlungsabwicklung sowie die Identi-
fikation von Buchungen, 

1.5 die tägliche Abstimmung der Konten mit Ermittlung der Liquidität, 

1.6 die Jahresabstimmung der Konten für den Jahresabschluss, 
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1.7 die Behandlung von Kleinbeträgen, 

1.8 Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Gemeinde, 

1.9 Mahn- und Vollstreckungsverfahren mit Festlegung einer zentralen 
Stelle,  

2. den Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung in der Finanzbuchhaltung 
mit Festlegungen über  

2.1 die Freigabe von Verfahren, 

2.2 Berechtigungen im Verfahren, 

2.3 Dokumentation der eingegebenen Daten und ihrer Veränderungen, 

2.4 Identifikationen innerhalb der sachlichen und zeitlichen Buchung,  

2.5 Nachprüfbarkeit von elektronischen Signaturen, 

2.6 Sicherung und Kontrolle der Verfahren, 

2.7 die Abgrenzung der Verwaltung von Informationssystemen und auto-
matisierten Verfahren von der fachlichen Sachbearbeitung und der Erledi-
gung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung, 

3. die Verwaltung der Zahlungsmittel mit Festlegungen über  

3.1 Einrichtung von Bankkonten, 

3.2 Unterschriften von zwei Beschäftigten im Bankverkehr, 

3.3 Aufbewahrung, Beförderung und Entgegennahme von Zahlungsmitteln 
durch Beschäftigte und Automaten, 

3.4 Einsatz von Geldkarte, Debitkarte oder Kreditkarte sowie Schecks, 

3.5 Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel, 

3.6 Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung, 

3.7 die durchlaufende Zahlungsabwicklung und fremde Finanzmittel, 

4. die Sicherheit und Überwachung der Finanzbuchhaltung mit Festlegungen über 

4.1 ein Verbot bestimmter Tätigkeiten in Personalunion, 

4.2 die Sicherheitseinrichtungen, 

4.3 die Aufsicht und Kontrolle über Buchführung und Zahlungsabwicklung, 

4.4 regelmäßige und unvermutete Prüfungen, 

4.5 die Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung und des Kämmerers,  

5. die sichere Verwahrung und die Verwaltung von Wertgegenständen sowie von 
Unterlagen nach § 58  

enthalten.  

(3) Beschäftigte, denen die Abwicklung von Zahlungen obliegt, können mit der Stundung, 
Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Ansprüchen beauftragt werden, wenn dies 
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der Verwaltungsvereinfachung dient und eine ordnungsgemäße Erledigung gewährleistet 
ist.  

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Aufsicht über die Finanzbuchhal-
tung. Sie oder er kann die Aufsicht einer Beigeordneten oder einem Beigeordneten oder 
einer oder einem sonstigen Beschäftigten übertragen, der oder dem nicht die Abwicklung 
von Zahlungen obliegt. Ist eine Kämmerin oder ein Kämmerer bestellt, so hat sie oder er 
die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung, sofern sie oder er nicht nach § 93 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung als Verantwortliche oder als Verantwortlicher für die Finanzbuchhal-
tung bestellt ist. 

Fünfter Abschnitt 
Vermögen und Schulden 

§ 32 
Allgemeine Bewertungsanforderungen 

(1) Die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden 
ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorzunehmen. Dabei 
gilt insbesondere: 

1. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen 
in der Schlussbilanz des vorhergehenden Haushaltsjahres übereinstimmen. 

2. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sind zum Abschlussstichtag ein-
zeln zu bewerten. 

3. Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und 
Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen, 
selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstel-
lung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind; Gewinne jedoch nur, wenn 
sie am Abschlussstichtag realisiert sind. 

4. Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unab-
hängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu 
berücksichtigen. 

5. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmetho-
den sollen beibehalten werden. 

(2) Von den Grundsätzen des Absatzes 1 darf nur abgewichen werden, soweit die Ge-
meindeordnung und diese Verordnung etwas anderes vorsehen. 

§ 33 
Wertansätze für Vermögensgegenstände 

(1) Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das 
wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als An-
lagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd 
der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. 

(2) Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermö-
gensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, 
soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den An-
schaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungs-
kosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen.  

(3) Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und 
die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, 
seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende we-
sentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskos-
ten und die Sonderkosten der Fertigung. Notwendige Materialgemeinkosten und Ferti-
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gungsgemeinkosten können einbezogen werden. 

(4) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, 
die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, sind als ge-
ringwertige Vermögensgegenstände zu erfassen und können im laufenden Haushaltsjahr 
vollständig abgeschrieben werden. Bei einem Wert unter 60 Euro ohne Umsatzsteuer 
können die Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand verbucht werden.  

§ 34 
Bewertungsvereinfachungsverfahren 

(1) Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nach-
rangiger Bedeutung ist, können Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner 
Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unter-
liegt. Jedoch ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme und vor 
der erstmaligen Bildung von Festwerten eine körperliche Inventur durchzuführen.  

(2) Wird für Aufwuchs ein pauschaliertes Festwertverfahren angewendet, ist eine Revisi-
on nach zehn Jahren und eine Neuberechnung des Forsteinrichtungswerks alle 20 Jahre 
durchzuführen. 

(3) Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige 
oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können jeweils zu ei-
ner Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt 
werden. Dies gilt auch für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden 
und Garantien.  

§ 35 
Abschreibungen 

(1) Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt 
ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu 
vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haus-
haltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt 
wird. Die degressive Abschreibung oder die Leistungsabschreibung können dann ange-
wandt werden, wenn dies dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch besser entspricht.  

(2) Für Vermögensgegenstände nach Absatz 1 kann im Jahr der Anschaffung oder Her-
stellung nur der Teil der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen angesetzt werden, der 
auf die vollen Monate im Zeitraum zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem 
Ende des Jahres entfällt. Im Jahr ihrer Veräußerung kann für diese Vermögensgegens-
tände nur der Teil der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen angesetzt werden, der 
auf die vollen Monate im Zeitraum zwischen dem Anfang des Jahres und ihrer Veräuße-
rung entfällt. 

(3) Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermö-
gensgegenständen ist die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle 
für Kommunen zu Grunde zu legen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen 
Nutzungsdauer so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von 
Abschreibungen gewährleistet wird. Eine Übersicht über die örtlich festgelegten Nut-
zungsdauern der Vermögensgegenstände (Abschreibungstabelle) sowie ihre nachträgli-
chen Änderungen sind der Aufsichtsbehörde auf Anforderung vorzulegen.  

(4) Wird durch Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens eine 
Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht, ist die Restnutzungsdauer 
neu zu bestimmen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlich 
dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt. 
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(5) Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertmin-
derung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Sie können 
bei Finanzanlagen vorgenommen werden, um diese mit dem niedrigeren Wert anzuset-
zen, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Außerplanmäßige Abschreibungen 
sind im Anhang zu erläutern. 

(6) Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung von Grund und Boden durch die 
Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen können außerplanmäßige Ab-
schreibungen bis zur Inbetriebnahme der Vermögensgegenstände linear auf den Zeit-
raum verteilt werden, in dem die Vermögensgegenstände angeschafft oder hergestellt 
werden. Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend. 

(7) Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzuneh-
men, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegen-
den Wert am Abschlussstichtag ergibt.  

(8) Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine dauern-
de Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens oder der Fi-
nanzanlagen nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der 
Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen 
gewesen wären, zuzuschreiben. Zuschreibungen sind im Anhang zu erläutern. 

§ 36 
Rückstellungen 

 (1) Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind als Rückstel-
lung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungs-
ansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem 
Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert 
zu ermitteln. Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von fünf Prozent zu Grunde zu 
legen. Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 des Landesbeamtengesetzes 
sowie andere Ansprüche außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes kann als prozen-
tualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge nach Satz 1 ermittelt werden. 
Der Prozentsatz nach Satz 5 ist aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistun-
gen nach Satz 5 zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. Er be-
misst sich nach dem Durchschnitt dieser Leistungen in den drei dem Jahresabschluss 
vorangehenden Haushaltsjahren. Die Ermittlung des Prozentsatzes ist mindestens alle 
fünf Jahre vorzunehmen.  

(2) Für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien sind Rückstellungen in Höhe der 
zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaß-
nahmen anzusetzen. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.  

(3) Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, 
wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als 
bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am 
Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.  

(4) Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch 
nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leis-
tende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit 
zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die 
zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. 

(5) Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren 
müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der voraussichtliche Verlust nicht ge-
ringfügig sein wird. 

(6) Sonstige Rückstellungen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder 
Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür 
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entfallen ist. 

Sechster Abschnitt 
Jahresabschluss 

§ 37 
Jahresabschluss 

(1) Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der in dieser Ver-
ordnung enthaltenen Maßgaben aufzustellen.Der Jahresabschluss besteht aus 

1. der Ergebnisrechnung, 

2. der Finanzrechnung, 

3. den Teilrechnungen, 

4. der Bilanz und 

5. dem Anhang. 

(2) Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 beizufügen.  

§ 38 
Ergebnisrechnung 

(1) In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen getrennt von einander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht 
mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung gilt § 2 entsprechend.  

(2) Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind die Ergebnisse 
der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres 
voranzustellen sowie ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen, der die nach § 22 Abs. 1 über-
tragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat.  

§ 39 
Finanzrechnung 

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und ge-
leisteten Auszahlungen getrennt von einander nachzuweisen. Dabei dürfen Auszahlungen 
nicht mit Einzahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nicht 
anderes zugelassen ist. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden § 3 und § 38 Abs. 
2 entsprechende Anwendung. In dieser Aufstellung sind die Zahlungen aus der Aufnahme 
und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung gesondert auszuweisen. Fremde 
Finanzmittel nach § 16 Abs. 1 sind darin in Höhe der Änderung ihres Bestandes geson-
dert vor den gesamten liquiden Mitteln auszuweisen.  

§ 40 
Teilrechnungen 

(1) Entsprechend den gemäß § 4 aufgestellten Teilplänen sind Teilrechnungen, gegliedert 
in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung, aufzustellen. § 38 Abs. 2 findet entspre-
chende Anwendung. 

(2) Die Teilrechnungen sind jeweils um Ist-Zahlen zu den in den Teilplänen ausgewiese-
nen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen.  

§ 41 
Bilanz 

(1) Die Bilanz hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, 
das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten 
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und ist entsprechend den Absätzen 3 und 4 zu gliedern, soweit in der Gemeindeordnung 
oder in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.  

(2) In der Bilanz dürfen Posten auf der Aktivseite nicht mit Posten auf der Passivseite 
sowie Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden. 

(3) Die Aktivseite der Bilanz ist mindestens in die Posten 

1. Anlagevermögen,  

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände, 

1.2 Sachanlagen,  

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, 

1.2.1.1 Grünflächen, 

1.2.1.2 Ackerland, 

1.2.1.3 Wald, Forsten, 

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke, 

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, 

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, 

1.2.2.2 Schulen, 

1.2.2.3 Wohnbauten, 

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, 

1.2.3 Infrastrukturvermögen,  

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, 

1.2.3.2 Brücken und Tunnel, 

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicher-
heitsanlagen, 

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, 

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslen-
kungsanlagen, 

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, 

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden, 

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, 

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, 

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, 

1.3 Finanzanlagen,  

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, 
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1.3.2 Beteiligungen, 

1.3.3 Sondervermögen, 

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens, 

1.3.5 Ausleihungen, 

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen, 

1.3.5.2 an Beteiligungen, 

1.3.5.3 an Sondervermögen, 

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen, 

2. Umlaufvermögen, 

2.1 Vorräte, 

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, 

2.1.2 Geleistete Anzahlungen, 

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, 

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Trans-
ferleistungen, 

2.2.1.1 Gebühren, 

2.2.1.2 Beiträge, 

2.2.1.3 Steuern, 

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen, 

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, 

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, 

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich, 

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich, 

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen, 

2.2.2.4 gegen Beteiligungen, 

2.2.2.5 gegen Sondervermögen, 

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände, 

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens, 

2.4 Liquide Mittel, 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung, 

zu gliedern und nach Maßgabe des § 43 Abs. 7 um den Posten 

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
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zu ergänzen. 

(4) Die Passivseite der Bilanz ist mindestens in die Posten 

1. Eigenkapital, 

1.1 Allgemeine Rücklage, 

1.2 Sonderrücklagen, 

1.3 Ausgleichsrücklage, 

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, 

2. Sonderposten, 

2.1 für Zuwendungen, 

2.2 für Beiträge, 

2.3 für den Gebührenausgleich, 

2.4 Sonstige Sonderposten, 

3. Rückstellungen, 

3.1 Pensionsrückstellungen, 

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten, 

3.3 Instandhaltungsrückstellungen, 

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5, 

4. Verbindlichkeiten, 

4.1 Anleihen, 

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, 

4.2.1von verbundenen Unternehmen, 

4.2.2 von Beteiligungen, 

4.2.3 von Sondervermögen, 

4.2.4 vom öffentlichen Bereich, 

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt, 

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, 

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen, 

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, 

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten, 

5. Passive Rechnungsabgrenzung 
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zu gliedern. 

(5) In der Bilanz ist zu jedem Posten nach den Absätzen 3 und 4 der Betrag des Vorjah-
res anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläutern. Ein 
Posten der Bilanz, der keinen Betrag ausweist, kann entfallen, es sei denn, dass im vor-
hergehenden Haushaltsjahr unter diesem Posten ein Betrag ausgewiesen wurde. 

(6) Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorge-
schriebenen Posten der Absätze 3 und 4 erfasst wird. Dies gilt nicht für Wertberichtigun-
gen zu Forderungen. Werden Posten hinzugefügt, ist dies im Anhang anzugeben.  

(7) Die vorgeschriebenen Posten der Bilanz dürfen zusammengefasst werden, wenn sie 
einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde nicht erheblich 
ist oder dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird. Die Zusammenfassung von 
Posten der Bilanz ist im Anhang anzugeben. Dies gilt auch für die Mitzugehörigkeit zu 
anderen Posten, wenn Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehrere Posten der 
Bilanz fallen.  

(8) Die Zuordnung von Wertansätzen für Vermögensgegenstände und Schulden zu den 
Posten der Bilanz ist auf der Grundlage des vom Innenministerium bekannt gegebenen 
Kontierungsplans vorzunehmen.  

§ 42 
Rechnungsabgrenzungsposten 

(1) Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete 
Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzu-
setzen.  

(2) Ist der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit höher als der Auszahlungsbetrag, so 
darf der Unterschiedsbetrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen 
werden. Der Unterschiedsbetrag ist durch planmäßige jährliche Abschreibungen aufzulö-
sen, die auf die gesamte Laufzeit der Verbindlichkeit verteilt werden können. 

(3) Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegan-
gene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar-
stellen, anzusetzen. 

§ 43 
Weitere Vorschriften  

zu einzelnen Bilanzposten 

(1) Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich er-
worben oder selbst hergestellt wurden, dürfen nicht aktiviert werden. 

(2) Bei geleisteten Zuwendungen für Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde 
das wirtschaftliche Eigentum hat, sind die Vermögensgegenstände zu aktivieren. Ist kein 
Vermögensgegenstand zu aktivieren, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer mehr-
jährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden, ist diese als Rech-
nungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleis-
tungsverpflichtung aufzulösen. 

(3) Werden Ermächtigungen für Aufwendungen gem. § 22 übertragen, ist in deren Höhe 
im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage anzusetzen. Die Auflösung ist 
entsprechend der Inanspruchnahme oder mit Ablauf der Verfügbarkeit der Ermächtigun-
gen vorzunehmen. In Höhe der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen ist diese 
zweckgebundene Rücklage durch Umschichtung in die allgemeine Rücklage aufzulösen. 

(4) Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegens-
tänden, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen 
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wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in ei-
ner Sonderrücklage zu passivieren. Diese Sonderrücklage kann auch gebildet werden, um 
die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu 
sichern. In dem Jahr, in dem die vorgesehenen Vermögensgegenstände betriebsbereit 
sind, ist die Sonderrücklage durch Umschichtung in die allgemeine Rücklage insoweit auf-
zulösen. Sonstige Sonderrücklagen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Ge-
setz oder Verordnung zugelassen sind.  

(5) Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweck-
bindung bewilligt und gezahlt werden, sind als Sonderposten auf der Passivseite zwischen 
dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten 
ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzuneh-
men.  

(6) Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulati-
onszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden drei Jah-
ren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich an-
zusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang an-
zugeben. 

(7) Ergibt sich in der Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, ist der 
entsprechende Betrag auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung "Nicht durch 
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" gesondert auszuweisen. 

§ 44 
Anhang 

(1) Im Anhang sind zuden Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung 
die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläu-
tern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfa-
chungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im 
Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, 
aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.  

(2) Gesondert anzugeben und zu erläutern sind: 

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, 

2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewand-
ten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, 

3. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für 
unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstel-
lungsbetrages, 

4. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 
Abs. 4 und 5, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt, 

5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung 
sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungs-
dauer von Vermögensgegenständen, 

6. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen, 

7. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,  

8. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen und 

weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser 
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Verordnung für den Anhang vorgesehen sind. 

(3) Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkei-
tenspiegel nach den §§ 45 bis 47 beizufügen. 

§ 45 
Anlagenspiegel 

(1) Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen. 
Er ist mindestens entsprechend § 41 Abs. 3 Nr. 1 zu gliedern. 

(2) Zu den Posten nach Absatz 1 Satz 2 sind jeweils die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, die Zugänge, Abgänge und Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumu-
lierten Abschreibungen, die Buchwerte am Abschlussstichtag und am vorherigen Ab-
schlussstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben. 

§ 46 
Forderungsspiegel 

(1) Im Forderungsspiegel sind die Forderungen der Gemeinde nachzuweisen. Er ist min-
destens entsprechend § 41 Abs. 3 Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 zu gliedern. 

(2) Zu den Posten nach Absatz 1 Satz 2 ist jeweils der Gesamtbetrag am Abschlussstich-
tag unter Angabe der Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Forderungen mit 
Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren 
sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlussstichtag anzugeben.  

§ 47 
Verbindlichkeitenspiegel 

(1) Im Verbindlichkeitenspiegel sind mindestens die folgenden Posten auszuweisen: 

1. Anleihen, 

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen,  

2.1 von verbundenen Unternehmen, 

2.2 von Beteiligungen, 

2.3 von Sondervermögen, 

2.4 vom öffentlichen Bereich, 

2.4.1 vom Bund,  

2.4.2 vom Land, 

2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 

2.4.4 von Zweckverbänden, 

2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich, 

2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, 

2.5 vom privaten Kreditmarkt, 

2.5.1 von Banken und Kreditinstituten, 

2.5.2 von übrigen Kreditgebern, 

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, 
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3.1 vom öffentlichen Bereich, 

3.2 vom privaten Kreditmarkt, 

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen, 

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, 

7. Sonstige Verbindlichkeiten. 

Nachrichtlich sind die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, geglie-
dert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, auszuweisen.  

(2) Zu den Posten nach Absatz 1 Satz 1 sind jeweils der Gesamtbetrag am Abschluss-
stichtag unter Angabe der Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Verbindlichkei-
ten mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis zu fünf Jahren und von mehr als 
fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlussstichtag anzugeben. 

§ 48 
Lagebericht 

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt 
wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und 
Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgän-
ge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres einge-
treten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und um-
fassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der 
Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Ge-
meinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen 
nach § 12, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresab-
schluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken 
für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen 
sind anzugeben.  

Siebter Abschnitt 
Gesamtabschluss 

§ 49 
Gesamtabschluss 

(1) Der Gesamtabschluss besteht aus  

1. der Gesamtergebnisrechnung, 

2. der Gesamtbilanz, 

3. dem Gesamtanhang. 

(2) Dem Gesamtabschluss sind ein Gesamtlagebericht und ein Beteiligungsbericht beizu-
fügen. 

(3) Auf den Gesamtabschluss sind, soweit seine Eigenart keine Abweichungen bedingt 
oder nichts anderes bestimmt ist, die §§ 32 bis 38, 41 bis 43 und 47 entsprechend an-
zuwenden.  

(4) Sofern in diesem Abschnitt auf Vorschriften des Handelsgesetzbuches verwiesen wird, 
finden diese in der Fassung des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), 
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zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. August2002 (BGBl. I S. 3412), entsprechende 
Anwendung. 

§ 50 
Konsolidierung 

(1) Verselbstständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlichen Organisationsformen 
sind entsprechend den §§ 300 bis 309 des Handelsgesetzbuches zu konsolidieren. 

(2) Stehen Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter der einheitlichen 
Leitung der Gemeinde, sind diese entsprechend Absatz 1 zu konsolidieren. Dies gilt auch, 
wenn der Gemeinde 

1. die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht, 

2. das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen und sie gleichzeitig Gesellschafterin 
ist oder 

3. das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auf Grund eines mit diesem 
Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrags oder auf Grund einer Sat-
zungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben. 

(3) Verselbstständigte Aufgabenbereiche unter maßgeblichem Einfluss der Gemeinde sind 
entsprechend den §§ 311 und 312 des Handelsgesetzbuches zu konsolidieren.  

§ 51 
Gesamtlagebericht, Gesamtanhang 

(1) Durch den Gesamtlagebericht ist das durch den Gesamtabschluss zu vermittelnde 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde ein-
schließlich der verselbstständigten Aufgabenbereiche zu erläutern. Dazu sind in einem 
Überblick der Geschäftsablauf mit den wichtigsten Ergebnissen des Gesamtabschlusses 
und die Gesamtlage in ihren tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Außerdem hat der 
Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft der Gemeinde unter Einbe-
ziehung der verselbstständigten Aufgabenbereiche und der Gesamtlage der Gemeinde zu 
enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12, 
soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzge-
samtlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Gesamtab-
schluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken 
für die künftige Gesamtentwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende An-
nahmen sind anzugeben. 

(2) Im Gesamtanhang sind zu den Posten der Gesamtbilanz und den Positionen der Ge-
samtergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden an-
zugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Wertansätze beurteilen 
können. Die Anwendung von zulässigen Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist 
im Einzelnen anzugeben.  

(3) Dem Gesamtanhang ist eine Kapitalflussrechnung unter Beachtung des Deutschen 
Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) in der vom Bundesministerium der Justiz nach 
§ 342 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches bekannt gemachten Form beizufügen. 

§ 52 
Beteiligungsbericht 

(1) Im Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung sind gesondert anzugeben 
und zu erläutern 

1. die Ziele der Beteiligung, 
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2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,  

3. die Beteiligungsverhältnisse,  

4. die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letz-
ten drei Abschlussstichtage, 

5. die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von 
Kennzahlen, 

6. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen unterein-
ander und mit der Gemeinde,  

7. die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,  

8. der Personalbestand jeder Beteiligung.  

(2) Im Bericht sind die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen in 
einer Zeitreihe abzubilden, die das abgelaufene Geschäftsjahr, das Vorjahr und das Vor-
vorjahr umfasst. Die Darstellung kann bei den Bilanzen auf die in § 266 des Handelsge-
setzbuches in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen Zahlen bezeichneten 
Posten in der vorgeschriebenen Reihenfolge beschränkt werden. Bei den Gewinn- und 
Verlustrechnungen können Erleichterungen nach § 276 des Handelsgesetzbuches unab-
hängig von der Einhaltung der dort beschriebenen Größenklassen in Anspruch genommen 
werden. Werden bei den Beteiligungen für die Jahresabschlussanalyse Strukturbilanzen 
erstellt, können diese die vollständigen Bilanzen ersetzen.  

(3) Dem Bericht ist eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe 
der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen.  

Achter Abschnitt 
Sonderbestimmungen  

für die erstmalige Bewertung von Vermögen  
und die Eröffnungsbilanz 

§ 53 
Aufstellung der Eröffnungsbilanz 

(1) Die Gemeinde hat eine Eröffnungsbilanz nach § 92 der Gemeindeordnung unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der in der Gemeindeordnung 
und dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften aufzustellen. Die Eröffnungsbilanz ist 
entsprechend § 41 Abs. 3 und 4 zu gliedern, ihr ist ein Anhang entsprechend § 44 Abs. 1 
und 2 sowie ein Forderungsspiegel nach § 46 und ein Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 
beizufügen. Sie ist durch einen Lagebericht entsprechend § 48 zu ergänzen.  

(2) Vor der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist eine Inventur nach § 28 durchzuführen 
und ein Inventar aufzustellen. § 29 Abs. 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung. 

§ 54 
Ermittlung der Wertansätze 

(1) Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage von 
vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch geeignete Verfahren vorzunehmen. Bei der Be-
wertung der Vermögensgegenstände und Schulden finden die §§ 32 bis 36 und die §§ 41 
bis 43 entsprechende Anwendung, soweit nicht nach den §§ 55 und 56 zu verfahren ist. 
Dabei ist bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich 
begrenzt ist, die Restnutzungsdauer festzulegen.  

(2) Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen dürfen Sachverhalte, für die Rück-
stellungen nach § 36 gebildet werden, nicht wertmindernd berücksichtigt werden. 

§ 55 
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Besondere Bewertungsvorschriften 

(1) Bei bebauten Grundstücken, die für die in § 107 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung, 
im Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. 
S. 122) und im Rettungsgesetz NRW vom 24. November 1992 (GV. NRW. S. 458) be-
nannten Aufgabenbereiche genutzt werden, sollen die Gebäude anhand des Sachwertver-
fahrens bewertet werden. Dabei sind in der Regel die aktuellen Normalherstellungskosten 
zu Grunde zu legen, sofern nicht ausnahmsweise besser geeignete örtliche Grundlagen 
für die Wertermittlung verfügbarsind. Insbesondere Gebäude oder wesentliche Gebäude-
teile,die in marktvergleichender Weise genutzt werden, können abweichend von Satz 2 
anhand des Ertragswertverfahrens bewertet werden. Der Grund und Boden ist mit 25 bis 
40 v.H. des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehen-
den örtlichen Lage anzusetzen. 

(2) Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innenbereich 
der Gemeinde ist mit 10 v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachter-
ausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wertes für das Gemein-
degebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuel-
len Wohnungsbaus in mittlerer Lage anzusetzen. Grund und Boden von Infrastrukturver-
mögen im planungsrechtlichen Außenbereich ist mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für 
Ackerland anzusetzen, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Boden-
richtwerte gelten, mindestens jedoch mit einem Euro pro Quadratmeter anzusetzen.  

(3) Für die Kulturpflege bedeutsame bewegliche Vermögensgegenstände sollen, wenn sie 
auf Dauer versichert sind, mit ihrem Versicherungswert, andernfalls mit dem einer dau-
erhaften Versicherung zu Grunde zu legenden Wert angesetzt werden. Sonstige Kunstge-
genstände, Ausstellungsgegenstände und andere bewegliche Kulturobjekte können mit 
einem Erinnerungswert angesetzt werden. 

(4) Baudenkmäler, die nicht als Gebäude oder als Teil eines Gebäudes genutzt werden, 
und Bodendenkmäler sind mit einem Erinnerungswert anzusetzen.  

(5) Eine Aufteilung der Aufwendungen für Anlagen im Bau nach den einzelnen Posten des 
Sachanlagevermögens ist nicht vorzunehmen. Wertmindernde Umstände sind zu berück-
sichtigen. 

(6) Beim Ansatz von Beteiligungen an Unternehmen in Form von Aktien oder anderen 
Wertpapieren, die an einer Börse zum amtlichen Handel oder zum geregelten Markt zu-
gelassen oder in den Freiverkehr einbezogen sind, findet Absatz 7 entsprechende Anwen-
dung. Beteiligungen an Unternehmen, die nach § 116 Abs. 3 der Gemeindeordnung nicht 
in den Gesamtabschluss einbezogen zu werden brauchen, sowie Sondervermögen und 
rechtlich unselbstständige Stiftungen können mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals 
angesetzt werden. Die übrigen Beteiligungen an Unternehmen sollen unter Beachtung 
ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertragswertverfahrens oder des Substanz-
wertverfahrens bewertet werden. Dabei darf die Wertermittlung auf die wesentlichen 
wertbildenden Faktoren unter Berücksichtigung vorhandener Planungsrechnungen be-
schränkt werden. 

(7) Wertpapiere, die an einer Börse zum amtlichen Handel oder zum geregelten Markt 
zugelassen oder in den Freiverkehr einbezogen sind, sind mit dem Tiefstkurs der vergan-
genen 12 Wochen ausgehend vom Bilanzstichtag anzusetzen; andere Wertpapiere mit 
ihren historischen Anschaffungskosten. Wertpapiere sind als Anlagevermögen zu aktivie-
ren. Sie sind nur dann als Umlaufvermögen anzusetzen, wenn sie zur Veräußerung oder 
als kurzfristige Anlage liquider Mittel bis zu einem Jahr bestimmt sind.  

(8) Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von abnutzbaren Ver-
mögensgegenständen findet § 35 Abs. 3 entsprechende Anwendung.  

(9) Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden sowie die Zuordnung der 
ermittelten Wertansätze zu den Posten der Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage der 
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vom Innenministerium bekannt gegebenen Bewertungsrichtlinie vorzunehmen.  

§ 56 
Vereinfachungsverfahren  

für die Ermittlung von Wertansätzen 

(1) Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410 Euro ohne Umsatz-
steuer ermittelt wird, müssen nicht angesetzt werden. Sie können mit ihrem Zeitwert, 
wenn sie noch länger als ein Jahr genutzt werden, oder mit einem Erinnerungswert ange-
setzt werden. 

(2) Am Bilanzstichtag auf ausländische Währung lautende Verbindlichkeiten und erhalte-
ne Anzahlungen sind mit dem Briefkurs, Forderungen und geleistete Anzahlungen mit 
dem Geldkurs in Euro umzurechnen. 

(3) Eine eigenständige Bewertung von Maschinen und technischen Anlagen, die Teil eines 
Gebäudes sind, sowie von selbstständigen beweglichen Gebäudeteilen kann unterbleiben, 
wenn deren voraussichtliche Nutzungsdauer nicht erheblich von der des zugehörigen Ge-
bäudes abweicht oder wenn diese keine wesentliche Bedeutung haben. Dies gilt nicht für 
Vermögensgegenstände, die nur vorübergehend in ein Gebäude eingebaut oder eingefügt 
sind (Scheinbestandteile).  

(4) Zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegens-
tände können übernommen werden. 

(5) Für gleichartige oder sachlich durch eine Fördermaßnahme verbundene Vermögens-
gegenstände kann der Vom-Hundert-Anteil der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge an 
den Anschaffungs- und Herstellungskosten des geförderten Vermögensgegenstandes mit 
Hilfe mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stichproben oder durch andere 
geeignete Verfahren pauschal ermittelt werden. Dieser Vom-Hundert-Anteil ist der Er-
mittlung des ansetzbaren Wertes der Sonderposten unter Berücksichtigung des angesetz-
ten Zeitwertes des Vermögensgegenstandes zu Grunde zu legen. 

§ 57 
Berichtigung von Wertansätzen  

nach Feststellung der Eröffnungsbilanz 

(1) Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbi-
lanz Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden  

1. mit einem zu niedrigen Wert, 

2. mit einem zu hohen Wert,  

3. zu Unrecht oder  

4. zu Unrecht nicht 

angesetzt worden sind, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu be-
richtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Eine Berichtigungs-
pflicht besteht auch, wenn am späteren Abschlussstichtag die fehlerhaft angesetzten 
Vermögensgegenstände nicht mehr vorhanden sind oder die Schulden nicht mehr beste-
hen. Maßgeblich für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind die zum Eröffnungsbilanz-
stichtag bestehenden objektiven Verhältnisse. 

(2) Ist eine Berichtigung vorzunehmen, so ist eine sich daraus ergebende Wertänderung 
ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Wertberichtigungen oder 
Wertnachholungen sind im Anhang der Bilanz zum aufzustellenden Jahresabschluss ge-
sondert anzugeben. Eine Berichtigung von Wertansätzen durch eine neue Ausübung von 
Wahlrechten oder Ermessenspielräumen ist nicht zulässig. 
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NeunterAbschnitt 
Schlussvorschriften 

§ 58 
Aufbewahrung von Unterlagen,  

Aufbewahrungsfristen 

(1) Die Gemeinde ist verpflichtet, die Bücher, die Unterlagen über die Inventur, die Jah-
resabschlüsse, die dazu ergangenen Anweisungen und Organisationsregelungen, die Bu-
chungsbelege und die Unterlagen über den Zahlungsverkehr sowie die Eröffnungsbilanz 
geordnet und sicher aufzubewahren. 

(2) Die Jahresabschlüsse und die Eröffnungsbilanz sind dauernd aufzubewahren. Die Bü-
cher sind zehn Jahre, die Belege und die sonstigen Unterlagen sechs Jahre aufzubewah-
ren. Die Fristen beginnen am 1. Januar des der Beschlussfassung des Rates über die 
Feststellung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres. 

(3) Bei der Sicherung der Bücher, der Belege und der sonst erforderlichen Aufzeichnun-
gen auf Datenträger oder Bildträger muss insbesondere sichergestellt sein, dass der In-
halt der Daten- oder Bildträger mit den Originalen übereinstimmt, während der Dauer der 
Aufbewahrungsfrist verfügbar und maschinell auswertbar ist und jederzeit innerhalb einer 
angemessenen Frist lesbar gemacht werden kann.  

(4) Werden automatisierte Verfahren, in denen Bücher und Belege gespeichert sind, ge-
ändert oder abgelöst, muss die maschinelle Auswertung der gespeicherten Daten inner-
halb der Aufbewahrungsfristen auch mit den geänderten oder neuen Verfahren oder 
durch ein anderes System gewährleistet sein.  

§ 59 
Sondervermögen, Treuhandvermögen 

Soweit auf Sondervermögen und Treuhandvermögen der Gemeinde gesetzliche Vorschrif-
ten über die Haushaltswirtschaft Anwendung finden, gilt diese Verordnung sinngemäß. 

Zusatz 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 
(Artikel 22 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden 

im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG 
NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644)) 

Die durch die Artikel 15 und 16 erlassenen Rechtsverordnungen und die auf den Artikeln 
17, 18, 19 und 20 beruhenden Teile der dort geänderten Rechtsverordnung können auf 
Grund der jeweils einschlägigen Ermächtigungen durch Rechtsverordnung geändert oder 
aufgehoben werden. 

In-Kraft-Treten 
(Artikel 24 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden 

im Land Nordrhein-Westfalen  
(Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. 

S. 644)) 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. 
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Fn 1 GV. NRW. S. 644, ber. GV. NRW. 2005 S. 15 , in Kraft getreten am 1. Januar 
2005. 

Fn 2 SGV. NRW. 2023. 
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